
Arbeitskreis Klimaschutz in der Gemeinde Stegen 

Richtlinie zum Förderprogramm 

von Balkon-Solaranlagen der Gemeinde Stegen im Jahr 2023 

 

 

1. Förderzweck ist die nachhaltige Einsparung von Energie sowie 

die Förderung von erneuerbarer Stromerzeugung durch Balkon-

Solaranlagen. Hiermit wird ein entscheidender Beitrag zur 

Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Erreichung der 

Klimaziele geleistet. 

2. Was und wieviel wird gefördert? Die Fördermittel für Balkon-

Solaranlagen beziehen sich nur auf die Gemeinde Stegen. Es 

können Haus- und Wohnungseigentümer_innen sowie auch 

Mieter_innen einen Antrag auf Bezuschussung einreichen. 

3. Wer kann eine Förderung erhalten? Antragsberechtigt sind alle 

mit Hauptwohnsitz in Stegen gemeldeten Bürger_innen. 

4. Fördersumme: Nach Vorliegen der Rechnungsunterlagen, die 

nach dem 26.04.2023 datiert sind,  einem Antrag mit Angabe der 

Bankverbindung zusammen mit einem Foto der installierten 

Anlage, wird ein Betrag von 150 Euro pro Haushalt  für die 

Balkon-Solaranlage bezuschusst. Ein Rechtsanspruch besteht 

nicht. Die Gemeinde Stegen fördert Projekte, bis die zur 

Verfügung gestellten 3.000 Euro ausgeschöpft sind. 

5. Antrags- und Bewilligungsverfahren. Es werden die ersten 

(Datum des Rechnungseingangs) 20 Anträge bewilligt. Die 

Anträge mit Rechnung und Foto sind per Mail zu stellen an 

folgende Mailadresse: balkonkraftwerk-stegen@mail.de 

6. Datenschutz. Die Interessen der Antragsteller_innen am Schutz 

persönlicher Daten werden von der Gemeinde Stegen, vertreten 

durch den AK Klimaschutz gewahrt. 

7. Die Richtlinie tritt zum 27.04.2023 in Kraft.  


